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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1983

Norm

ABGB §1042 C2

Rechtssatz

Der Verwendungsanspruch besteht nur im Rahmen der für den Bereicherten erfüllten Unterhaltsp4icht; die

Unterhaltsp4icht beschränkt den Anspruch daher sowohl zeitlich als auch inhaltlich, sodaß es darauf ankommt, in

welchem Ausmaß der Bereicherte während der Zeit der Unterhaltsgewährung selbst unterhaltspflichtig war.
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